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Mitwirkungsmöglichkeiten in der Planungs- und Bauphase
(erste Bewohnergeneration)
 
Art des Mietverhältnisses
(Einzelmietvertrag oder Generalmietervertrag)
 
Vorschlags- oder Entscheidungsrecht
für die Erst- und Nachbelegung
 
Trägerschaft des Mietausfallrisikos

Anmietung und Nutzung der Gemeinschaftsflächen

Aussagen zur Quadratmetermiete und Mietanpassungen
 
Fragen der Hausordnung

Verantwortung
für den Hausfrieden 
(Rolle des Vereins im
Beschwerdemanagement)
 
Kommunikation und
sozialer Umgang
(z.B. jährlicher Jour fixe)

�

�

�

�
�
�
�
�

�

Checkliste Kooperationsvertrag
 
Folgende Punkte können Inhalt eines Kooperationsvertrages sein:
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6 Wer sind potentielle
Wohnraum-Anbieterinnen und -Anbieter?

a) Kommunale Wohnungsgesellschaften
An kommunalen Wohnungsgesellschaften ist die 
Stadt oder Kommune als Gesellschafterin beteiligt. 
Ihre Aufgaben sind das Investieren, Bauen, Vermie-
ten und die Bestandspflege. Die Kommune hat ge-
genüber ihren BürgerInnen den gesetzlichen Auftrag 
zur Daseinsfürsorge, dazu gehört auch die Versor-
gung mit Wohnraum. 

Kommunale Wohnungsunternehmen bieten Wohn-
raum in verschiedenen Preissegmenten an. Als Un-
ternehmen müssen sie wirtschaftlich denken, haben 
aber durch den großen Wohnungsbestand die Mög-
lichkeit, einen gewissen Prozentsatz an gefördertem 
Wohnraum zu realisieren. Wohnungsunternehmen 
erfüllen ihren Versorgungsauftrag, indem sie für vie-
le Bedarfslagen Wohnraumangebote vorhalten. Die 
Vermietung an Gruppen, die bei der Mieterauswahl 
und Belegung ihre Stimme in die Waage werfen, ist 
eine neue Entwicklung. 

b) Bau- und Wohnungsgenossenschaften 7

Grundgedanke einer Genossenschaft ist das solida-
rische Handeln sowie die Förderung der Mitglieder. 
Die Mitglieder müssen einen in der Satzung festge-
legten Pflichtanteil einzahlen, um Mitglied zu wer-
den. In der Regel hat jedes Mitglied eine Stimme 
in der Mitgliederversammlung und nimmt somit Ein-
fluss auf ihre Entscheidungen.

Die Bewohner erhalten für ihre Wohnung ein Dau-
ernutzungsrecht und zahlen dafür ein monatliches 
Nutzungsentgelt. Beim Austritt aus der Genossen-
schaft werden die Anteile wieder ausgezahlt.

Traditionsgenossenschaften agieren wie Wohnungs-
unternehmen und verwalten ihren Bestand. Einige 
investieren und setzen Neubauprojekte um. 

Seit den 1980er Jahren steigt die Zahl der Genossen- 
schafts-Neugründungen wieder an, darunter viele 
Wohnprojekte. Die Genossenschaft ist bei Wohnpro-
jekten als Rechtsform beliebt, weil sie den Gedanken 
des Gemeinschaftseigentums in sich trägt. Durch die 

Genossenschaftsanteile ist jeder Bewohner Mitei-
gentümer am Gemeinschaftseigentum.

c) Eigentümergemeinschaften 8 

Wohnungs-Immobilien sind als Geldanlage oder als 
Perspektive ‚für später‘ beliebt, wenn das Eigenheim 
zu groß wird und eine seniorengerechte Wohnung 
den Lebensbedürfnissen eher entgegen kommt. Da-
her gibt es innerhalb von Eigentümergemeinschaf-
ten meistens Personen, die ihre Wohnungen (noch) 
nicht selbst nutzen sondern weitervermieten. Die 
Weitervermietung geschieht üblicherweise im Ein-
zelverhältnis zwischen Privateigentümer und Mieter. 
Die verschiedenen Eigentümer der Wohnanlage fir- 
mieren qua Gesetz als Wohnungseigentümerge-
meinschaft (WEG). Diese Eigentümergemeinschaft 
kann alternativ zur Vermietung durch den einzelnen 
Eigentümer beschließen, dass das Gemeinschafts-
eigentum (Verkehrsflächen und Gemeinschafts-
flächen) ebenso wie das Sondereigentum (Woh-
nung) einen bestimmten Gebrauch erfahren soll, 
beispielsweise um für ein Wohnprojekt genutzt zu 
werden. Insofern ist die Eigentümergemeinschaft 
rechtlich in der Lage ein Gebäude an einen Gene-
ralmieter zu vermieten, der als Verein organisiert 
ist. In diesem Fall haben die Eigentümer Investiti-
onskapital, aber kein Wohninteresse. Die Mieter 
haben Wohninteesse, aber kein Investitionskapital.
Dies bietet Chancen für Mietervereine, besonders 
in ländlichen Räumen, wo keine kommunalen Woh-
nungsunternehmen, sondern – wenn überhaupt – 
dann private Investoren zu finden sind.

Der Vorschlag, die Vermietung über einen General-
mietvertrag zu regeln, kann für beide Seiten Vorteile 
haben. Der einzelne Mieter erhält über den Gene-
ralmietvertrag Mietsicherheit. Der Verein trägt aber 
auch das Mietausfallwagnis und muss dafür Rück-
lagen bilden. Der Vermieter ist vom Tagesgeschäft 
entlastet und nimmt nur seine Pflichten innerhalb 
der Eigentümergemeinschaft wahr. Es gibt Mieter-
Wohnprojekte, die gezielt private Investoren für 
eine solche Kooperation angeworben haben, um die 
Zielkonflikte möglichst gering zu halten. 
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7 Was kostet Wohnen zur Miete?

a) Frei finanzierter Wohnungsbau
Mietwohnraum gibt es in allen Preisklassen, vom Lu-
xussegment bis zum Wohnraum mit gesetzlich gere-
gelten Mietobergrenzen. Frei finanziert bedeutet in 
diesem Zusammenhang, dass das Unternehmen, der 
Bauträger, der Eigentümer seine Bau-, Verwaltungs- 
und Instandhaltungskosten in Form der monatlichen 
Miete auf den Mieter umlegt. Besonders nachge-
fragt sind Wohnungen im unteren frei finanzierten 
Segment, weil sie die größte Zielgruppe bedienen. 
Das Unternehmen behält sich vor, die finanzielle Eig-
nung der Mieterinnen zu überprüfen.9

b) Sozialer Wohnungsbau
Das rheinland-pfälzische Landeswohnraumförderungs- 
gesetz (LWoFG) 10 definiert, welche Personengrup- 
pen bei der Versorgung mit Wohnraum unterstützt 
werden sollen. Das Gesetz legt Einkommensgrenzen 
für die Überlassung geförderter Mietwohnungen so-
wie Mietobergrenzen fest. Aktuelle Zahlen zu Ein-
kommensgrenzen und Mietobergrenzen enthalten 
die Informationsseiten des Finanzministeriums so-
wie der Investitions- und Strukturbank Rheinland-
Pfalz (ISB).11

Die Bauherrin kann die Förderung über den sozialen 
Wohnungsbau beantragen. Um sich für diese Woh-
nungen bewerben zu können, muss der Mietinteres-
sent seine Berechtigung in Form eines Wohnberech-
tigungsscheins nachweisen. Die Mietpreisbindung 
ist in der Regel auf eine bestimmte Zeit festgelegt, 
danach stehen die Wohnungen dem freien Markt 
zur Verfügung. Bei einem ausreichenden Anteil ge-
förderter Wohnungen besteht darüber hinaus die 
Möglichkeit, auch den Gemeinschaftsraum mit den 
Vorteilen der Wohnungsbauförderung zu erstellen.

c) Wohnen in einer Genossenschaft
Für das Wohnen in einer Genossenschaft fallen zwei 
Kostenbausteine an: der Erwerb von Genossen-
schaftsanteilen und das monatliche Nutzungsent-
gelt. Diese Kosten fallen sehr unterschiedlich aus, je 
nachdem ob es sich um ein Traditionsunternehmen 
oder um ein Gründungsvorhaben handelt.

Ältere Bestandsgenossenschaften haben ihre Inves-
titionskredite bereits abgezahlt und Kapital aufge-
baut. Sie vergeben ihre Mitgliedschaft für einen 
symbolischen Beitrag von ein oder zwei Genossen-
schaftsanteilen, die mit einem Betrag von wenigen 
hundert Euro bewertet sein können. Bestandsge-
nossenschaften, die neu investieren und Baupro-
jekte umsetzen, verlangen eine Beteiligung an den 
Investitionskosten, die aber geringer ausfallen als bei 
Gründungsinitiativen. 

Junge Genossenschaften und Gründungsvorhaben 
müssen mit den Genossenschaftsanteilen das Eigen- 
kapital einsammeln, welches in der Regel mindes-
tens dreißig Prozent der Baukosten beträgt, ver-
gleichbar dem Kapitalaufwand für Wohneigentum. 
Entsprechend sind die Genossenschaftsanteile an-
gelegt. Hier erwirbt man Genossenschaftsanteile in 
Höhe des erforderlichen Eigenkapitals der selbst ge-
nutzten Wohnung. Die laufenden Kosten finden sich 
im Nutzungsentgelt wieder.

Einige Genossenschaften vereinen alle drei Nutzungs- 
arten im selben Unternehmen, weil sie Altbestand 
vermieten, Interessenten mit wenig Kapital Zugang 
zum Wohnen bieten möchten (z.B. Studierenden 
oder Bewohnern von Wohn-Pflege-Gemeinschaften) 
und Neubauvorhaben finanzieren wollen. Sie errei-
chen damit eine Mischung der Einkommensverhält-
nisse, was sich positiv auf die soziale Bewohner-
struktur im Quartier auswirkt. 

d) Mieterdarlehen 12

Um ein Mieterdarlehen handelt es sich, wenn der 
künftige Bewohner dem künftigen Vermieter oder 
Wohnungsunternehmen für die Finanzierung der 
Baukosten einen bestimmten Betrag zur Verfügung 
stellt.

Getilgt wird ein solches Darlehen dadurch, dass der 
Darlehensbetrag in einer zu vereinbarenden Höhe 
mit der monatlich fälligen Miete verrechnet wird. 
Das Wohnungsunternehmen legt zum Beispiel in 
Abhängigkeit zur Wohnungsgröße einen Betrag 
fest, den die künftigen Mieter zu den Baukosten 
zuschießen, und wie dieser mit der monatlichen  
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8 Was funktioniert anders bei der 
Kooperation mit einem Mieterverein?

Miete verrechnet wird. Ein solches Mieterdarlehen 
reduziert also die monatliche Miete solange, bis das 
Darlehen zurückgezahlt ist.  

Unterschiedliche Zielsetzungen
Wohnungsunternehmen handeln im Sinne ihrer Un-
ternehmensziele und denken wirtschaftlich. Neubau-
vorhaben orientieren sich planerisch an der Nachfra-
ge und haben das Ziel, die Bedarfe zu decken. Die 
Vermietung ist eine Angelegenheit zwischen dem 
Mietinteressenten und dem Unternehmen. Frei wer-
dende Wohnungen werden üblicherweise im Einzel-
verhältnis (Einzelmietvertrag) weitervermietet. 

Wohnprojekte handeln kooperativ und denken so-
zial. Die Zusammenarbeit mit Gruppen, die einen 
ganzen Gebäudeteil belegen möchten und vorschla-
gen oder entscheiden wollen, welche Personen als 
Mieter in Frage kommen, ist ein gänzlich anderes 
Verfahren. 

Kommunikation und Moderation
Wenn Wohnungsunternehmen und Wohnprojekte 
eine Partnerschaft eingehen, gibt es Gesprächsbe-
darfe. Der Zielkonflikt liegt in der Natur der Sache 
und muss durch strategische Kommunikation gelöst  

werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass erfahrene 
Projektberater oder -beraterinnen wesentlich zur 
Klärung beitragen können.

Hierzu ist es erforderlich, dass bereits vor der Bau-
phase die Interessen der beiden Seiten geklärt und 
entsprechende Verabredungen zur Bewohneraus-
wahl getroffen werden. Wohnungsunternehmen 
und Mieter-Initiativen setzen sich in diesem Prozess 
mit den Spielräumen der Planung auseinander und 
loten aus, ob und wie sie zum Kompromiss finden 
können.

Wohnprojekte als Chefsache
Solange Mieter-Wohnprojekte noch Einzelfälle dar-
stellen, sind sie im Unternehmen Chefsache. Meist 
finden diese Absprachen nicht nur auf der Ebene der 
Sachbearbeitung statt, sondern werden von Abtei-
lungsleitern und Geschäftsführern mitgetragen. Um 
diesen Aufwand zu rechtfertigen, müssen die Vortei-
le für beide Seiten klar auf der Hand liegen. 

Anmerkung:
Auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene haben sich Bünd- 
nisse für Bezahlbares Wohnen gebildet, um Aktivitäten aller 
wesentlichen Akteure des Wohnungsmarktes zu bündeln und 
eine angemessene Wohnraumversorgung sicherzustellen.
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9 Welche Unterstützung gibt es?

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will 
die Menschen in ihrem Wunsch unterstützen, ge-
meinschaftliche Wohnformen auf den Weg zu brin-
gen. Sie bietet eine Übersicht über ihre Förderthe-
men und -programme auf der Internetseite www.
wohnen-wie-ich-will.rlp.de. 

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit 
und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz hat die 
Landesberatungsstelle Neues Wohnen Rhein-
land-Pfalz bei der Landeszentrale für Gesundheits-
förderung in Rheinland-Pfalz e.V. (LZG) auf den Weg 
gebracht. Die Mitarbeiterinnen stehen für persönli-
che Beratung, Informationsgespräche und Ortster-
mine zur Verfügung. Weiterhin berät die Landesbe-
ratungsstelle Barrierefreies Bauen und Wohnen bei 
der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V. (VZ 
RLP) zu Modernisierung, Umbau und Barrierefrei-
heit. Sie verfügt über Außenstellen in den Kreis- und 
Stadtverwaltungen landesweit.

Einzelne Wohnungsunternehmen haben An- 
sprechparter/-innen, bei denen sich potentielle Be-
wohnergruppen melden können. Hier erfahren sie 
Rat und Unterstützung über Mietmöglichkeiten in 
den anstehenden Bau- und Sanierungsvorhaben. 13

Das für den sozialen Wohnungsbau zuständige Minis- 
terium der Finanzen Rheinland-Pfalz hat seine 
Förderprogramme den aktuellen Bedarfen angepasst 
und neben dem Wohnungsbau die Genossenschaf-
ten thematisiert. Damit trägt sie dem neuen Landes-
wohnraumfördergesetz von 2014 Rechnung. 

Persönliche Beratung zu den Förderprogrammen fin-
det man bei der Investitions- und Strukturbank 
Rheinland-Pfalz (ISB). Als Förderbank des Landes 
ist sie mit der Umsetzung der Wohnungsbauförder-
programme beauftragt. Sie ist Partnerin und Be-
raterin für die Wohnungswirtschaft, für Bau- und 
Kaufinteressierte, für Modernisierer und für die Kre-
ditwirtschaft in allen Fragen der Wohnraumförde-
rung. 

Gegenstand der Wohnraumförderung ist beispiels-
weise der Neubau und die Modernisierung von Miet-
wohngebäuden, weiterhin werden das Schaffen von 
Gemeinschaftsräumen und die Barrierefreiheit un-
terstützt, um nur einige Beispiele zu nennen. Wel-
che Förderprogramme für ein konkretes Projekt in 
Anspruch genommen werden können, hängt von 
dem jeweiligen Projektkonzept ab. Darüber hinaus 
gibt es für Genossenschaftsinitiativen die Moderati-
onsförderung sowie die Förderung beim Ankauf von 
Genossenschaftsanteilen, wobei diese Programme 
die größte Relevanz für Baugruppen besitzen. 14
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10 Wo kann ich mich weiter informieren?

Beratung

Landesberatungsstelle Neues Wohnen Rheinland-Pfalz
bei der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V. (LZG)
Kontakt:
Berit Herger
Tel. 06131 2069-37
bherger@lzg-rlp.de
www.neues-wohnen.lzg-rlp.de

Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)
Beratungszentrum Wohnraumförderung
Telefon: 06131 6172-1991
wohnraum@isb.rlp.de
www.isb-rlp.de 

Landesberatungsstelle Barrierefrei Bauen und Wohnen
bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz
www.barrierefrei-rlp.de 

Information

Informationsseite „Wohnen wie ich will” des Ministeriums
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz
www.wohnen–wie-ich-will.rlp.de

Adressen der Wohnprojekte und Initiativen in Rheinland-Pfalz
bei der Landesberatungsstelle Neues Wohnen Rheinland-Pfalz (LZG)
www.neues-wohnen.lzg-rlp.de / Service
und
bei der Landesarbeitsgemeinschaft Gemeinschaftliches Wohnen Rheinland-Pfalz e.V.
www.lag-gewo-rlp.de/wohnprojekte/wohnprojekte-adressen/

Adressen der Wohnprojekte und Initiativen bundesweit
Stiftung trias / Wohnprojekte-Portal
www.wohnprojekte-portal.de
und
Forum Gemeinschaftliches Wohnen e.V. 
www.fgw-ev.de 
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Publikationen zum Vereinsrecht

„Leitfaden zum Vereinsrecht“
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Leitfaden_Vereinsrecht.html

„Rund um den Verein“
Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz
jm.rlp.de/fileadmin/mjv/Broschueren/Broschuere_A5_-_Rund_um_den_Verein_-_V_2.pdf

„Steuertipp: Gemeinnützige Vereine“
mit Mustersatzung
Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz
fm.rlp.de/fileadmin/fm/PDF-Datei/Service/Broschueren/Gemeinnuetzige_Vereine_2014.pdf

Ulrich Goetze, Michael Röcken: „Der Verein“
Gründung - Recht - Finanzen - PR - Sponsoring
Linde Verlag 2016
ISBN: 9783709306185. 
www.lindeverlag.de/titel-0-0/der_verein-6413/

Gesetzestexte (Bundesrecht)

Mietrechtliche Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs (§535 ff BGB)
www.gesetze-im-internet.de/bgb/__535.html

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbHG)
www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/

Genossenschaftsgesetz (GenG)
www.gesetze-im-internet.de/geng 

Wohnungseigentumsgesetz (WoEigG)
www.gesetze-im-internet.de/woeigg 

Gesetzestexte (Landesrecht)

Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG)
fm.rlp.de/de/themen/bauen-und-wohnen/wohnraumfoerderung/landeswohnraumfoerderungsgesetz/
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Quellennachweise

1 Die Broschüre „Förderung Gemeinschaftlicher 
Wohnformen in Rheinland-Pfalz“ ist beim Ministeri-
um für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
des Landes Rheinland-Pfalz unter www.wohnen-
wie-ich-will.rlp.de abrufbar.
 
2 Die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz 
(ISB) informiert über aktuelle Zahlen zu Einkom-
mensgrenzen, Mietobergrenzen und Wohnflächen- 
obergrenzen im sozialen Wohnungsbau. www.isb.
rlp.de/de/wohnraum/mietwohnungen 

3 „Eigentlich verhalten sie sich wie Eigentümer“, 
stellte Manfred Morawietz, Leiter des Servicecen-
ter Marburg der Unternehmensgruppe Nassauische 
Heimstadt, beim Wohnprojektetag in Mainz am 
06.11.2015 fest, und meinte damit das Verantwor-
tungsbewusstsein in der Gruppe. Der Wohnprojekte-
tag thematisierte die Kooperation zwischen Mieter-
vereinen und Wohnungsunternehmen. 

4 „Wir übergeben Ihnen die Verantwortung für den 
Hausfrieden“, fasste Thomas Will, Geschäftsführer 
der Wohnbau Mainz GmbH, die Rolle und Aufga-
be des künftigen Bewohnerprojektes Vis-a-Vis e.V. 
beim Spatenstich im Mai 2013 in Mainz zusammen.

5 so Manfred Morawitz, siehe unter 3. 

6 Kommunale Wohnungsunternehmen in Rheinland-
Pfalz öffnen sich derzeit für Quartiersplanungen. 
Einbindung von Ehrenamtlichem Engagement und 
Bürgervereinen sowie die Vernetzung durch einen 
Quartiersmanger sind Elemente darin. 2014 star-
tete die Wohnbau Mainz GmbH das Modellprojekt 
„Dehaam. hilfe.allen.allzeit.mobil.“, um das Quartier 
als Zuhause zu charakterisieren. Ebenso die Stadt 
Kaiserslautern mit dem Projekt „NILS – Nachbar-
schaftlich. Inklusiv. Lebenswert. Selbstbestimmt.“ 
Allerdings gilt für die Belegung der Wohnungen das 
Verfahren der Einzelvermietung. Die Kooperation 
mit Mietergruppen ist noch ein Novum. Bereits in 
den 1990er Jahren hat die BGW (Bielefelder Gemein-
nützige Wohnungsgesellschaft mbH) zusammen mit 

der Stadt Bielefeld das Modell entwickelt, welches 
selbstbestimmtes Wohnen im Alter ermöglichen soll-
te. Heute ist es Grundlage vieler Quartierskonzepte. 
www.bgw-bielefeld.de/bielefelder-modell 

7 Den Originaltext des Genossenschaftsgesetzes 
(GenG) bietet das Portal Gesetze im Internet: www.
gesetze-im-internet.de/geng 

8 Den Originaltext des Wohnungseigentumsgeset-
zes (WoEigG) bietet das Portal Gesetze im Inter-
net: www.gesetze-im-internet.de/woeigg. Der § 
15 WoEigG enthält die „Gebrauchsregelung“: (1) Die 
Wohnungseigentümer können den Gebrauch des 
Sondereigentums und des gemeinschaftlichen Ei-
gentums durch Vereinbarung regeln. Der Verein ZAG 
e.V. in Karlsruhe verfügt über einen Generalmietver-
trag für einen Teil seiner Wohnungen.

9 Das Gutachten zur „Quantitativen und qualitati-
ven Wohnraumnachfrage in Rheinland-Pfalz bis zum 
Jahr 2030“ wurde im September 2014 veröffent-
licht. Die Wachstums- und Wanderungsbewegungen 
lassen vier Schwerpunkte erkennen: Mainz, Trier, 
Speyer und Landau. Sie sind als Schwarmstädte cha-
rakterisiert, weil sie nicht nur regionale Pole sind, 
sondern auch überregionalen Zuzug verzeichnen. 
Hier entwickeln sich verdichtete, urbane Wohnquali-
täten, das Preisniveau steigt. www.bauforum.rlp.de 
/Publikationen

10 Den Originaltext des Landeswohnraumförderge- 
setzes RLP (LWoFG) bietet die Homepage des Lan- 
desministeriums für Finanzen in Rheinland-Pfalz 
zum Download: www.fm.rlp.de/de/themen/ 
bauen-und-wohnen/wohnraumfoerderung/
landeswohnraumfoerderungsgesetz 

11 Siehe unter 2

12 Das Gemeinnütziges Siedlungswerk Frankfurt 
GmbH (GSW) kooperiert mit inzwischen sieben Mie-
tervereinen nach dem Modell Mieterdarlehen. www.
gsw-ffm.de
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13 Die Wohnbau Mainz GmbH beispielsweise ist als 
kommunales Wohnungsunternehmen immer wieder 
Ansprechpartner für potentielle Hausgemeinschaf-
ten und berücksichtigt die Gruppen bei den anste-
henden Projekten, soweit möglich.

14  Nachdem die Förderung von Genossenschaften 
im Landeswohnraumförderungsgesetz 2014 veran- 
kert wurde, hat die Landesregierung Rheinland-Pfalz 
dafür verschiedene Programme aufgelegt:
www.fm.rlp.de/de/themen/bauen-und-wohnen/
wohnraumfoerderung
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